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Zusatzvereinbarung 
Zwischen 

 
Sorgeberechtigten des Kindes und 
 
 
Kindertagespflegeperson (im nachfolgenden KTPP genannt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gültig ab 14.05.2020 
 
 
Folgende Vereinbarungen werden zwischen den beiden Parteien vereinbart: 
 
 

-‐   Die Sorgeberechtigten betreten nur im äußersten Notfall (z.B. Unfall des Tageskindes) die 
Wohn-/Betreuungsräume der Tagespflegeperson 

 

-‐   Die Tageskinder werden einzeln an der Eingangstür in Empfang genommen und wieder 
abgeholt. Für die Übergabe ist das Tragen einer Mund/Nasenbedeckung sinnvoll. 

 

-‐   Die Sorgeberechtigten halten sich an die mit der KTPP vereinbarten Bring- und Holzeiten. 
Sollten die Sorgeberechtigten zu früh oder zu spät eintreffen, halten diese Abstand zu den 
anderen Anwesenden und warten, bis die Übergabe des Kindes stattfinden kann. 

 

-‐   Auf dem Grundstück der KTPP oder vor der Haustür halten die Eltern einen Mindestabstand 
von 1,50m zu den anderen Anwesenden. Geschwisterkinder sollten möglichst nicht 
anwesend sein, ansonsten halten auch diese 1,50m Abstand zu den anderen Personen 

 

-‐   Die Kinder sollen nach Möglichkeit nur von ein und derselben Person gebracht und geholt 
werden. 

 

-‐   Das Kind muss täglich frisch gewaschene Kleidung tragen und es sollte ausreichend 
Wechselwäsche vorhanden sein, um bei Speicheln des Kindes die Kleidung austauschen zu 
können. 

 

-‐   Mitgebrachte Kuscheltücher/Stofftiere müssen regelmäßig bei mind. 60 Grad gewaschen 
werden. 

 

-‐   Die Schnuller werden täglich ausgewechselt und regelmäßig ausgekocht mitgebracht. 
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-‐   Sollte das Tageskind oder eine in seinem Haushalt lebende Person Krankheitszeichen 
aufweisen (z.B. >37,5 Grad, Husten, Niesen, Durchfall …) muss die KTPP umgehend 
informiert werden und es findet solange keine Betreuung statt, bis die Symptome geklärt 
wurden. 

-‐   Sollte im Laufe der Betreuung eines oder mehrere der vorgenannten Symptome auftreten, 
muss das Kind sofort abgeholt werden und wird bis auf weiteres nicht betreut.  

 

-‐   Auf Grund der nicht vermeidbaren körperlichen Nähe zu den Tageskindern liegt es in der 
Verantwortung aller mit dem Kind in Kontakt stehenden Personen dafür Sorge zu tragen, 
unnötige Kontakte (nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts) zu meiden. So wird 
bestmöglich Sorge getragen, dass das Virus weder an die KTPP, an deren Familien noch an 
die anderen Kinder übertragen wird. 

-‐   Die KTPP achtet während der Betreuung in besonderem Maße auf die Hygiene und hält die 
Betreuungsräume nach Maßgabe der aktuellen Hygienerichtlinien sauber. 

 

Mit unserer Unterschrift bestätige(n) ich (wir), die oben genannten Informationen gelesen und 
verstanden zu haben und erkläre(n) mich (uns)damit einverstanden, dass die Betreuung unseres 
Kindes ausschließlich unter Einhaltung aller Punkte gewährleistet wird. 

 

 

_______________________________ 
Ort,  Datum  
 

________________________________        _______________________________ 
Unterschrift Sorgeberechtigte   Unterschrift Kindertagespflegeperson 
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